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1  Einleitung 
 
1.1 Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste  
 
Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) sind von ihrem Ursprung her eine 
unabhängige Workcamp-Organisation. Hervorgegangen sind sie unmittelbar nach dem 2. 
Weltkrieg aus einer Initiative von SchülerInnen im Rahmen der 
SchülerInnenselbstverwaltung aus Hannover. Ziel des damaligen Engagements war die 
aktive Unterstützung beim Wiederaufbau sowohl in materieller als auch in gesellschafts-
politischer Hinsicht, auch unter dem Aspekt der Völkerverständigung. 
 
Heute werden die bundesweiten Aktivitäten der ijgd von sechs Geschäftsstellen aus 
organisiert, die sich in Bonn, Berlin, Hildesheim, Halberstadt, Potsdam und Wismar 
befinden. Von diesen Orten aus sind die ijgd in folgenden Arbeitsbereichen tätig: 
Organisation und Durchführung von Workcamps im Inland (einige auch in Asien, Afrika 
und Lateinamerika), Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ), Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD), Freiwilliges Jahr im politischen 
Leben (FSJ Politik), Freiwilliges Jahr im Ausland (FSJ A), Weltwärts, European Voluntary 
Service (EVS), Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ), Jugend auf Zack (JAZ), Aus- 
und Fortbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 
 
Sechs Grundsätze, die sich im Laufe der über 60-jährigen Geschichte herausgebildet 
haben, stellen die politisch-pädagogischen Säulen des Vereins dar und finden sich - mit 
unterschiedlicher Gewichtung - in den verschiedenen Arbeitsbereichen wieder: 
• Freiwilligenarbeit 
• Interkulturelles Lernen / Internationalität 
• Soziales Lernen 
• Selbstorganisation 
• Emanzipation der Geschlechter 
• Ökologie 
Als Vereinszweck ist in der Satzung der ijgd unter Punkt II.2. Folgendes aufgeführt: 
"Seine Tätigkeit steht im Dienste der Allgemeinheit, insbesondere durch die Förderung 
der Jugendhilfe, der Erziehung und Bildung sowie der Völkerverständigung. Er verfolgt 
dabei das Ziel, jungen Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst zu machen, 
damit sie aufgrund dieser Erkenntnisse fähig werden, in einer demokratischen 
Gesellschaft eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und zu handeln und zur 
internationalen Verständigung als Grundlage einer Weltfriedensordnung beizutragen." 
 
Mit der Organisation und Durchführung des FSJ/FÖJ wurde 1982 in der Bonner 
Geschäftsstelle begonnen. Inzwischen werden von allen sechs Geschäftsstellen aus 
Einrichtungen und Freiwillige mit folgenden Zuständigkeiten betreut: 
 
• Bonn: FSJ in Nordrhein-Westfalen, zusätzlich TeilnehmerInnen aus dem europäischen 

Ausland, FJD in Romrod (Hessen), Duisburg-Raesfeld und Soest (Nordrein-Westfalen) 
und Regensburg (Bayern) 

• Hildesheim: FSJ in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, FJD in Stade 
(Niedersachsen) 

• Halberstadt: FSJ in Sachsen-Anhalt, FJD in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) und 
Mühlhausen (Thüringen), FÖJ in Thüringen, FSJ im politischen Leben (Sachsen-
Anhalt), FSJ-Projekt 'Jugend hilft Jugend' in Sachsen-Anhalt 

• Berlin: FSJ in Berlin, FJD in Görlitz (Sachsen) 
• Potsdam: FÖJ und FSJ in Brandenburg, FJD Brandenburg/Berlin 
• Wismar: FJD in Wismar und Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), FSJ in der 

Demokratie (Mecklenburg-Vorpommern), FSTJ in Wismar; JAZ in Wismar 
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Die Freiwilligen verpflichten sich in der Regel für ein Jahr zur Teilnahme an einem 
Freiwilligen Sozialen Jahr, einem Freiwilligen Ökologischen Jahr oder einem Freiwilligen 
Jahr in der Denkmalpflege. Derzeit werden über die ijgd circa 1.800 Plätze für 
Teilnehmende in den Bereichen des Freiwilligendienstgesetzes (ohne EVS, JAZ, FSTJ) 
angeboten. 
 
Im Folgenden wird das Konzept des FSJ-Bereichs für inländische TeilnehmerInnen bei 
den ijgd dargestellt. Für die Bereiche FSJ mit ausländischen TeilnehmerInnen, FSJ im 
politischen Leben FÖJ und Denkmalpflege-Jahr liegen eigene Konzepte vor. 
 
 
1.2 Der PARITÄTISCHE 
 
Der PARITÄTISCHE ist einer der großen, konfessionell und weltanschaulich 
unabhängigen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, der sich u.a. durch die sehr vielfältige 
Mischung seiner Mitgliedsorganisationen von den anderen Wohlfahrtsverbänden 
unterscheidet. 
 
Als Mitglied in diesem Dachverband arbeiten die ijgd überwiegend mit dessen 
Mitgliedseinrichtungen zusammen. Dementsprechend finden sich dort auch viele 
Einsatzstellen für die TeilnehmerInnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. 
 
 
1.3 FSJ-Gesetz 
 
Der ausführliche Text des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten vom 
16.Mai 2008 ist als Anhang beigefügt. 
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2 Gesellschaftliche Herausforderungen  
 
Die Jugendfreiwilligendienste erhalten zurzeit eine zunehmend wichtige Rolle in der 
Gesellschaft. Freiwilliges Engagement und die Stärkung des Ehrenamtes werden durch 
Vielfalt und quantitative Steigerung aufgewertet. 
 
Zu den gesellschaftlichen Herausforderungen gehören unter anderem der demografische 
Wandel, die Entwicklung des Arbeitsmarktes, sowie die fortschreitende Verarmung von 
Teilen der Bevölkerung. 
 
2.1 Bedeutung des FSJ im Rahmen des freiwilligen Engagements 
 
In Politik, Presse und Fachliteratur wird die steigende Tendenz zur Individualisierung und 
Konsumhaltung konstatiert und davor gewarnt, dass die gesellschaftlichen Unterschiede 
markanter werden.  
Demgegenüber wurden die Stellen für die einjährigen Freiwilligendienste in den letzten 
Jahren kontinuierlich ausgeweitet. Studien belegen, dass ehrenamtliches Engagement 
sich neben dem Kompetenzerwerb auch nachhaltig auf die weitere 
Verantwortungsübernahme in der Gesellschaft auswirkt.  
Neben dem FSJ und dem FÖJ gibt es weitere Bereiche für gesellschaftliches 
Engagement: Das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege, sowie die Ausweitungen auf die 
politischen, sportlichen und kulturellen Bereiche. 
 
Auch wenn es unterschiedliche Gründe gibt, sich persönlich zu engagieren, 
beispielsweise die persönliche Weiterentwicklung, berufliche Orientierung oder eine 
sinnvolle Überbrückung von Wartezeiten, ist ein Freiwilligendienst von jungen Menschen 
ein Dienst für die Gesellschaft. 
Durch die Arbeit in sozialen Einrichtungen wird das Verantwortungsbewusstsein für die 
Gesellschaft erhöht und soziales Lernen gefördert. Durch den Freiwilligendienst erhalten 
die jungen Menschen gleichzeitig Anregungen für ihr zukünftiges Leben und 
Unterstützung bei der Suche nach Werteorientierungen.  
Positiv nehmen wir die Tendenz wahr, dass die Anerkennung von Freiwilligendiensten 
wächst; viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche befürworten freiwilliges 
Engagement. 
Neben dem Engagement in der Gesellschaft sind der Bildungsauftrag und die 
Heranführung der jungen Menschen an das Berufsleben das Ziel dieser einjährigen 
Freiwilligendienste. 
 
2.2 FSJ als Ersatz zum Zivildienst 
 
Anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die ein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten, werden 
nicht zum Zivildienst herangezogen. Diese Änderung des Zivildienstgesetzes (ZDG) ist 
am 01.08.2002 in Kraft getreten. Der neue  § 14c ZDG bestimmt, dass 
Kriegsdienstverweigerer, die sich nach ihrer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu 
einem FSJ verpflichten, keinen Zivildienst mehr leisten müssen. Der Freiwilligendienst im 
Rahmen des FSJ muss spätestens ein Jahr nach der Verpflichtung und vor der 
Vollendung des 23. Lebensjahres angetreten werden. 
Wer als anerkannter Kriegsdienstverweigerer ein FSJ ableistet, findet gleiche 
Rahmenbedingungen vor, wie andere TeilnehmerInnen im FSJ: Hinsichtlich Taschengeld, 
Unterkunft, Verpflegung, pädagogischer Begleitung, Bildungstagen und Reisekosten 
gelten dieselben Bestimmungen. 
Diese Entwicklung bietet einerseits die große Chance, mehr junge Männer in das FSJ 
aufnehmen zu können - andererseits wird dadurch ein Freiwilligendienst enger mit einem 
Pflichtdienst verbunden. Für uns als Träger ist diesbezüglich von Bedeutung, dass das 
FSJ als jugendpolitische Maßnahme, als Bildungsjahr in seiner Eigenständigkeit inklusive 
einer eigenen gesetzlichen Grundlage erhalten bleibt.  
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Nur wem es gelingt, das eigene Interesse mit sozialem Engagement zu verbinden, kann 
seinen/ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Ganzen erkennen und ist motiviert, das 
soziale Engagement auch nach dem Ende der Dienstzeit fortzusetzen.  
 
 
2.3 Praktische Erfahrungen und persönliche Entwicklung 
 
Der Einstieg in das Berufsleben gestaltet sich derzeit nicht leicht – viele junge Menschen 
bekommen nicht gleich einen Ausbildungsplatz oder zumindest nicht die Stelle ihrer Wahl. 
Wer durch das FSJ ein Jahr lang Erfahrungen im gewünschten Berufsfeld sammeln 
konnte, gewinnt Entscheidungshilfen für die spätere Ausbildung. Gleichzeitig werden 
wertvolle Erfahrungen für die persönliche Entwicklung gesammelt. 
 
 
2.4 Integration durch soziale Kontakte 
 
In einer Gesellschaft, die wie unsere ihr Augenmerk auf Leistung und Wohlstand richtet, 
werden Menschen mit Behinderungen und alte Menschen leicht ausgegrenzt. Zwar haben 
sich die Einrichtungen der Behindertenhilfe schon in vielerlei Formen verändert und 
geöffnet, doch beschränkt sich der Lebensradius vieler behinderter Erwachsener allzu oft 
noch auf Wohnheim und Werkstatt. Alte Menschen, die in Pflegeheime ziehen, werden 
aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und verlieren dadurch oft soziale Kontakte, die 
sie vorher hatten. 
 
Der Kontakt der Freiwilligen zu behinderten wie auch zu alten Menschen ist, neben den 
konstanten Beziehungen zu den eigenen Angehörigen und den hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen, ein "Tor zur Welt" und deshalb von außerordentlicher Bedeutung. Die 
Stärke der Freiwilligen liegt im ungezwungenen Aufbau von zeitlich begrenzten, aber 
dennoch intensiven Beziehungen zu den Betreuten. Die Freiwilligen tragen dazu bei, die 
Einrichtungen der Behinderten- und Altenhilfe zu öffnen.  
Und umgekehrt: In ihrem Alltag haben junge Menschen oft keinen Kontakt zu behinderten 
und alten Menschen, Fremdheit und Berührungsängste entstehen.  
Scheu und Angst verlieren sich meist schnell im Zusammensein, so dass im Laufe des 
Freiwilligen Sozialen Jahres Beziehungen entstehen, die für beide Seiten fruchtbar sein 
können und zu Toleranz, Akzeptanz und Achtung vor der Individualität anderer beitragen. 
 
 
2.5 Mitmenschliche Toleranz 
 
In der Bundesrepublik Deutschland ist das gesellschaftliche Zusammenleben der 
verschiedenen Kulturen noch mit vielfältigen strukturellen und persönlichen 
Schwierigkeiten verbunden. 
 
Durch seinen Charakter als Langzeitfreiwilligendienst kann das Freiwillige Soziale Jahr 
zum Abbau von Rassismus und Fremdenhass auf der persönlichen Ebene beitragen. In 
der relativ langen Zeit von einem Jahr können Beziehungen aufgebaut, reflektiert und so 
Möglichkeiten zu Verhaltensänderungen geschaffen werden. Die ijgd haben in ihrer 
langen Tradition der internationalen Jugendbildung pädagogische Wege und Methoden 
erarbeitet, erprobt und weiter entwickelt, um solche Lernprozesse in Seminaren und 
Auslandsprojekten zu initiieren und zu reflektieren. 
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3 Ziele der pädagogischen Arbeit bei den ijgd 
 
Ein Freiwilliges Soziales Jahr stellt für die teilnehmenden jungen Menschen eine neue 
Lebenssituation dar. Sie engagieren sich verantwortlich für andere Menschen, setzen 
gleichzeitig persönlich bedeutsame Ziele um und gewinnen wichtige Erfahrungen und 
Kompetenzen. 
Die ijgd sehen ihre Aufgabe vor allem darin, den Charakter des Freiwilligen Sozialen 
Jahres als soziales Lern- und Bildungsjahr für junge Menschen zu gewährleisten.  
Dementsprechend zielt die pädagogische Begleitung durch die ijgd während des 
Freiwilligendienstes darauf, die TeilnehmerInnen darin zu unterstützen, das neu Erlebte - 
die Eindrücke, Kenntnisse und sozialen Erfahrungen - zu verarbeiten und kritisch zu 
reflektieren. Außerdem sollen Kompetenzen erkannt, ausgebaut und vermittelt werden. 
So setzt die pädagogische Arbeit bei den Lebensrealitäten der Freiwilligen und ihrer 
jeweiligen Bedürfnislage an (TeilnehmerInnen- und Situationsorientierung), um davon 
ausgehend einzelne Ziele, Inhalte und Methoden auszuwählen. 
 
Die pädagogische Begleitung der Freiwilligen durch ijgd orientiert sich an Lernzielen. 
Lernziele begreifen wir als Lernchancen für die Freiwilligen. Dabei geht es um die 
Förderung und Entwicklung von: 
 

1. Sozialen Kompetenzen  
 
o Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Handelns 
o Empathie 
o Toleranz 
o Kritik- und Konfliktfähigkeit 
o Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und für andere 
o Fähigkeit zur Teamarbeit 
o gleichberechtigter und emanzipatorischer Umgangs miteinander  
o kommunikative Kompetenz  
 
Mögliche, der Zielerreichung dienende Maßnahmen:  
o Einsatzstellenbesuche 
o Feedback annehmen und geben 
o Übernahme von Aufgaben innerhalb eines Teams  
o Schaffung von Lernsituationen, die ganzheitliches Lernen ermöglichen  
o Aktive Gestaltung von Bildungsprozessen in und mit Gruppen 
 
 

2. Kulturelle und interkulturelle Kompetenzen 
 
o Sensibilisierung für verschiedene Lebenslagen 
o Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen 
o Erkennen und Hinterfragen von sozialen Zusammenhängen, Rahmenbedingungen 

und Hintergründen 
o Verstehen von Normen und Werten durch kritisches Hinterfragen 
o Auseinandersetzung und gegebenenfalls den Abbau von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit  
o Erwerb von Genderkompetenz 
 
Mögliche, der Zielerreichung dienende Maßnahmen:  
o Erfahrungsaustausch über unterschiedliche Einsatzbereiche 
o Vermittlung von Hintergrundwissen 
o Integration von ausländischen Freiwilligen sowie Freiwilligen mit 

Migrationshintergrund  
o Kennenlernen von und Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensrealitäten 
o Zusammenführung von Freiwilligen mit verschiedenen Bildungsabschlüssen 
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3. Persönlichkeitsbildung 
 
o Auseinandersetzung mit altersspezifischen Handlungsanforderungen (z.B. der 

Gestaltung des Ablösungsprozesses vom Elternhaus, der Entwicklung der 
Geschlechtsrollenidentität, der Gestaltung der eigenen Erwachsenenpersönlichkeit) 

o Wahrnehmung des eigenen Persönlichkeit und der Umwelt 
o Fähigkeit die eigenen Gedanken und Gefühle auszudrücken 
o Selbstbestimmung 
o Stärkung des Selbstbewusstseins 
o Eigeninitiative ergreifen 
o eigenverantwortliches und selbstsicheres Handeln  
o Entwicklung und Einsatz der eigenen Kreativität 
o Entwicklung eigener Wertvorstellungen und selbstständiger Urteilsfähigkeit 
 
Mögliche, der Zielerreichung dienende Maßnahmen:  
o Unterstützung bei der Bewältigung des Arbeitsalltags 
o Ermutigung zur Umsetzung von eigenen Ideen 
o Übertragung von Aufgaben zum eigenverantwortlichen Handeln 
o Reflexionsgespräche 
o Erfahrungsaustausch in der Peer-Group 
o vielseitige Tätigkeiten und Gestaltungsspielräume 
o Unterstützung bei der Meinungsbildung durch unterschiedliche Methoden  
 
 

4. Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl 
 
o Einsicht in gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Zusammenhänge 

gewinnen 
o empathisches und solidarisches Handeln  
o Beteiligung und Mitbestimmung lernen und erfahren 
o demokratische Entscheidungsprozesse erlernen und anwenden 
o Förderung des Verantwortungsbewusstseins für gesellschaftliche Entwicklungen 
o Ermutigung zu sozialem, bürgerschaftlichem und politischem Engagement  
o Entwicklung eines Verantwortungsgefühls für folgende Generationen 
o Sensibilisierung für globale Zusammenhänge 
 
Mögliche, der Zielerreichung dienende Maßnahmen:  
o Teilhabe an Entscheidungsprozessen 
o Aufzeigen von Möglichkeiten der aktiven Teilhabe  
o Leben und Arbeiten in Gruppen 
o Lernen durch Selbstorganisation 
o Reflexion des eigenen Konsumverhaltens mit dem Blick auf Fairen Handel 
 
 

5. Ökologisches Lernen 
 
o ökologische Zusammenhänge erkennen und verstehen 
o Engagement für die Umwelt ausbilden und entwickeln  
o ökologisch Wertevorstellungen im Sinne der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

entwickeln 
 
Mögliche, der Zielerreichung dienende Maßnahmen:  
o Erkundung von Lebenswelten 
o Ermöglichung von Naturerfahrungen 
o Aufzeigen und Erleben von Spielräumen ökologischen Handels  
 
 



8 Anlage E - Konzept des Freiwilligen Sozialen Jahres bei den ijgd Seite 10 von 24 
Handbuch für Einsatzstellen im FSJ 
 

 

6. Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit 
 
o Fähigkeit die eigene Arbeit einzuschätzen 
o eigene Stärken und Schwächen erkennen 
o Erlernen praktischer Fertigkeiten  
o Erfassen von organisatorischen Arbeits- und Organisationsabläufen 
o Entwicklung von Lebensperspektiven und Erkennen der eigenen beruflichen Ziele 
 
 
Mögliche, der Zielerreichung dienende Maßnahmen:  
o Kennenlernen unterschiedlicher Arbeitsbereiche und Berufsgruppen 
o Vermittlung fachbezogenen Wissens 
o Reflexion der persönlichen Orientierungen, Neigungen und Interessen 
o eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen 
 
 
 
 
Um eine gute pädagogische Begleitung der Teilnehmenden zu gewährleisten, muss die 
Anzahl der Hauptamtlichen in einem angemessenen Verhältnis zur Anzahl der 
Freiwilligen stehen.  
Diese Verhältnis fußt auf dem maximalen Betreuungsverhältnis von 1:40 (Hauptamtliche: 
Freiwillige) für eine Vollzeitstelle und richtet sich nach der Stundenausstattung der 
ReferentInnen. 
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4 Pädagogische Begleitung und Beratung der TeilnehmerInnen    
während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres  

 
Nachdem die Freiwilligen in die Einsatzstellen ihrer Wahl vermittelt wurden und dort ihre 
Arbeit aufgenommen haben, werden sie im Freiwilligen Sozialen Jahr nicht sich selbst 
überlassen. Die TeilnehmerInnen finden ständige AnsprechpartnerInnen in den 
Hauptamtlichen der ijgd für die unterschiedlichsten Fragestellungen und treffen sich 
regelmäßig auf Seminaren mit anderen Freiwilligen. 
Bei der Durchführung unserer Trägeraufgaben beachten wir die Mindeststandards  für die 
„pädagogische Begleitung im FSJ“ des Bundesarbeitskreises (BAK) FSJ und setzen 
diese um. 
 
 
4.1 Persönliche Beratung und Begleitung der TeilnehmerInnen 
 
Die persönliche Beratung der Freiwilligen erfolgt durch Einzelgespräche während der 
Seminare und in Form telefonischer Beratungen. Zudem werden die TeilnehmerInnen in 
der Regel einmal jährlich durch die begleitenden ReferentInnen in der Einsatzstelle 
besucht. 
 
Persönliche Beratungsgespräche werden mehrheitlich zu folgenden Aspekten geführt: 
Rechte und Pflichten als FSJ-TeilnehmerIn, berufliche Perspektiven, persönliche 
Verunsicherungen und Probleme infolge des neuen (FSJ-)Alltages, Konflikte in der 
Einsatzstelle, Erwachsenwerden/Lösung vom Elternhaus. 
 
Die individuellen Anfragen bzw. Probleme der TeilnehmerInnen können nicht immer in 
Einzelgesprächen geklärt werden. In solchen Fällen werden der/dem Betreffenden 
andere, spezifische Beratungs- oder Hilfsangebote vermittelt. 
 
 
4.2 Seminare 
 
Im Rahmen der gesetzlichen Festlegungen zur Seminararbeit werden den 
TeilnehmerInnen bei einem 12-monatigen Jugendfreiwilligendienst 25 verbindliche 
Seminartage angeboten. In der Regel geschieht dies in fünftägigen Seminaren, möglich 
sind neben den Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminaren auch die Durchführung 
von Tagesseminaren. Die Größe der Seminargruppen übersteigt in der Regel nicht 30 
TeilnehmerInnen. 
Bei einer Verlängerung des Freiwilligendienstes findet je Verlängerungsmonat ein 
zusätzlicher Bildungstag statt. Die zustehenden Bildungstage können auch als 
Blockseminar absolviert werden. 
 
4.2.1 Ziele 
 
Die Seminare verfolgen die Intention, die Teilnehmenden in ihrer grundlegend 
veränderten Lebenssituation nach der Schulzeit zu begleiten und zu unterstützen. In 
diesen sollen sie ihre Erfahrungen und Einsichten während des FSJ verarbeiten und 
sinnvoll für ihre persönliche Lebensplanung und –gestaltung nutzen können. 
Die Seminararbeit ist ein Teil der pädagogischen Begleitung der Freiwilligen und orientiert 
sich somit an der Förderung von sozialen, kulturellen und interkulturellen Kompetenzen, 
Persönlichkeitsbildung, Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, Ökologischem 
Lernen und Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. 
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4.2.2 Inhalte 
 
Die Seminare haben drei inhaltliche Schwerpunkte: 
• Erfahrungsaustausch der TeilnehmerInnen über ihre Arbeit in den Einrichtungen. 
• Fachthemen, wie z.B. Einführung in soziale Arbeit (Geschichte, Probleme, 
Perspektiven), soziale Berufe, Behinderungen, freie bzw. alternative Strömungen in der 
Pädagogik, Erlebnispädagogik, Erziehungsstile, Tod und Leben, Sucht und Drogen, 
Gewalt, Jugend'szenen', Ernährung, Ökologie. 
• Kreative Angebote, exemplarisch seien genannt: Kartonage, Marmorieren, 
Papierschöpfen, Buchbinden, Fotoarbeiten, Arbeiten mit Holz, Gips, 
Theaterimprovisationen, Trommeln, Yoga. 
 
Die Teilnehmenden entscheiden in einem demokratischen Prozess über die 
Seminarinhalte. Dieser Prozess wird durch die pädagogischen MitarbeiterInnen begleitet 
und es wird sichergestellt, dass die oben genannten Lernziele dabei umgesetzt werden.  
 
4.2.3 Methoden 
 
Die Seminare basieren methodisch vor allem auf Elementen aus der sozialen 
Gruppenarbeit sowie aus der Gruppendynamik; konstitutiv ist die Orientierung an den 
Bedürfnissen und Interessen der TeilnehmerInnen. 
 
Neben der Arbeit in wechselnden Gruppen (Plenum, Halb-, Kleingruppen, mit PartnerIn, 
allein) werden ReferentInnen hinzugezogen, Rollen- und Planspiele kommen zum 
Einsatz, vielfältige Präsentations- und Auswertungsmethoden werden praktiziert.  
 
Grundsätzlich werden die Seminare methodisch-didaktisch so strukturiert, dass sie 
möglichst viele Elemente selbstorganisierten Arbeitens enthalten. Das heißt konkret, dass 
die Freiwilligen motiviert und gefordert werden, an der Seminarplanung und 
Seminargestaltung mitzuwirken. Sie sollen die Inhalte, Methoden sowie den 
Seminarrahmen (Seminar- und Tagesplan) mitbestimmen und erhalten die Gelegenheit, 
nach Absprache mit dem Leitungsteam, einzelne Arbeitseinheiten bzw. kreative Angebote 
durchzuführen. Hier können erste Leitungserfahrungen, die für spätere Berufswünsche 
durchaus hilfreich sein können, in einer vertrauten Gruppe gesammelt werden. Teilweise 
wirken die Freiwilligen auch bei der Vorbereitung von Seminaren aktiv mit. 
 
Außerdem werden die TeilnehmerInnen in organisatorische Aufgaben, wie zum Beispiel 
die Verpflegung der Gruppe oder das Aufräumen und Säubern des Seminarhauses, aktiv 
einbezogen. 
 
4.2.4 Seminarleitung 
 
Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen sind im Rahmen ihrer gesetzlich fixierten 
pädagogischen Begleitung der Teilnehmenden auch für die Seminare voll verantwortlich. 
Die Seminare werden von haupt- und nebenamtlichen TeamerInnen geleitet.  
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5  Freiwillige und Einsatzstellen  
 
5.1 Die Einsatzstellen 
 
Eine Einsatzstelle im FSJ bietet eine Vollzeitbeschäftigung innerhalb der nachfolgend 
genannten Tätigkeitsfelder. 
Der FSJ-Einsatz orientiert sich an allgemeinen Lernzielen sowie an Einsatzstellen-
spezifischen Lernzielen. 
Die Freiwilligen sind im Sinne des Jugendfreiwilligengendienstgesetzes zusätzliche 
Kräfte, die einer hauptamtlichen Fachkraft zugeordnet werden. Außerdem gibt es 
innerhalb der Einsatzstelle Kontaktpersonen als AnsprechpartnerIn für die Freiwilligen 
und für den Träger.  
In der Regel muss die Einsatzstelle für die Teilnehmenden die Kosten für Taschengeld, 
Verpflegung, Unterkunft und beide Anteile der Sozialversicherungen tragen. Sie sollte 
Mitgliedsorganisation des jeweiligen Landesverbandes des PARITÄTISCHEN sein. 
Bei der Zusammenarbeit mit den ijgd verpflichten sich die Einsatzstellen auch die 
Mindeststandards für die Zusammenarbeit von Trägern und Einsatzstellen des 
Bundesarbeitskreises (BAK) FSJ einzuhalten.  
 
5.1.1 Tätigkeitsfelder und Einsatzbereiche  
 
Die Tätigkeitsfelder im Freiwilligen Sozialen Jahr umfassen den erzieherischen, den 
pflegerischen und den hauswirtschaftlichen Bereich.  
Die ijgd bieten den TeilnehmerInnen im Freiwilligen Sozialen Jahr unter anderem 
folgende Einsatzbereiche an: 
 
• Kindergärten, Kinderheime, Kindertagesstätten, offene Ganztagsschulen 
• Wohnheime, Werkstätten, Dorfgemeinschaften und Schulen für geistig und/oder 
körperlich behinderte Menschen 
• Wohnheime für psychisch kranke Menschen 
• Krankenhäuser 
• Seniorenheime 
• Ambulante Dienste 
• Einrichtungen der Jugendhilfe  
• Bildungsstätten 
• Menschen unterschiedlichen Alters in besonderen Lebenssituationen (Suchthilfe, 
Migrationsarbeit, Hospiz etc.) 
 
Ein spezielles Angebot: 'Jugend hilft Jugend' in Sachsen-Anhalt:  
In Sachsen-Anhalt bieten wir mit dem Projekt 'Jugend hilft Jugend' seit 1995 einen 
zusätzlichen Einsatzbereich an: die offene Kinder- und Jugendarbeit. Die konkreten 
Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Jugendfreizeit- und –bildungsstätten, 
kulturpädagogische und kulturelle Einrichtungen, Sport- und Mädchenarbeit-Projekte, 
Träger mit Angeboten zur politischen und internationalen Jugendbildung. 
Die Kinder- und Jugendhilfe und hier insbesondere die offene Kinder- und Jugendarbeit 
sind im Spektrum der Einsatzbereiche für ein FSJ nach wie vor unterrepräsentiert, weil in 
der Regel Refinanzierungsmöglichkeiten für die mit einem FSJ verbundenen Kosten 
fehlen. Demzufolge müssen zusätzliche Zuwendungsgeber gefunden werden: 'Jugend 
hilft Jugend' wird aktuell sowohl vom Bund als auch durch Landesmittel gefördert. 
 
'Jugend hilft Jugend' hat einen dreifachen Effekt: 
• es ist ein konkretes und praxiserprobtes Angebot in einem Bereich, der von 
Jugendlichen bezüglich des FSJ stark nachgefragt wird 
• neuen Einsatzstellen wird der Zugang zum FSJ ermöglicht, die damit die inhaltliche 
Palette der Einsatzbereiche erweitern 
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• die während der Modellprojektphase von “Jugend hilft Jugend” (1995 - 1999) 
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse können erweitert und vertieft werden. 
 
Das FSJ tritt allerdings nicht an die Stelle von bestehenden oder möglichen bezahlten 
Arbeitsplätzen. Soziale Einrichtungen müssen auch ohne das FSJ in der Lage sein, ihre 
Aufgabe zu erfüllen. Vielmehr setzen sie die Freiwilligen für zusätzliche Tätigkeiten ein, 
die die Qualität der Betreuung erhöhen. In Zeiten des Stellenabbaus im Sozialbereich ist 
die Verführung groß, mit den Freiwilligen die entstehenden Personallücken zu füllen. Wir 
sehen unsere Aufgabe als Träger auch darin, etwaigen Versuchen, die Arbeitskraft der 
Freiwilligen als Ersatz für fest angestelltes Personal zu missbrauchen, entgegenzutreten. 
 
5.1.2 Werbung, Beratung und Betreuung der Einsatzstellen 
 
Kontaktaufnahme 
Um geeignete Einsatzstellen für das FSJ anbieten zu können, reagieren die 
MitarbeiterInnen der ijgd zum einen auf Anfragen seitens der Einrichtungen. Zum anderen 
werden geeignete Einrichtungen kontaktiert, um herauszufinden, ob diese an einem 
Einsatz Freiwilliger interessiert sind. In der Regel wird jede Einrichtung, die Freiwillige 
aufnimmt, zuvor von den hauptamtlichen FSJ-ReferentInnen besucht. 
 
Beratung 
Potenzielle Einsatzstellen werden durch die ijgd umfassend über die 
Rahmenbedingungen des FSJ informiert und hinsichtlich der Tätigkeitsfelder der 
Freiwilligen beraten. Die pädagogische und die fachliche Anleitung der Freiwilligen durch 
die Einsatzstellen werden im Gespräch geklärt. Ebenso wird Hilfestellung bei den 
verwaltungstechnischen Arbeiten (Sozialversicherung, Sachbezugswerte usw.) 
angeboten. 
Die ijgd als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres stellen den Einrichtungen ein 
Handbuch zur Verfügung, in dem die verschiedenen Aufgaben der Einsatzstelle und die 
des Trägers dargestellt werden. Es soll dem Dialog zwischen der Einsatzstelle und den 
ijgd dienen und den Menschen, die die Teilnehmenden im Freiwilligen Sozialen Jahr 
begleiten, eine Hilfe zur Anleitung sein. 
 
Vereinbarung 
Die hauptamtlichen FSJ-ReferentInnen der ijgd tragen dafür Sorge, dass die FSJ-
Vereinbarung zwischen den ijgd, der Einsatzstelle und der/dem Freiwilligen schriftlich 
ausgestellt und von allen unterzeichnet werden.  
Betreuung 
Die Einsatzstellen, die Freiwillige aufnehmen, werden, von der jeweils zuständigen 
Geschäftsstelle aus, mindestens einmal pro FSJ-Zyklus besucht.  
Bei den Besuchen geht es darum, 
• den persönlichen Kontakt zu den Ansprechpersonen aufrechtzuerhalten, 
• zu überprüfen, ob die Freiwilligen im Sinne des FSJ-Gesetzes und der Vereinbarung 
eingesetzt sind, 
• als VermittlerIn tätig zu sein, falls es zu Unstimmigkeiten zwischen der Einsatzstelle 
und den Freiwilligen kommt. 
 
 
5.2 Die Freiwilligen 
 
TeilnehmerInnen an einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Bundesrepublik Deutschland 
sind junge Menschen die das 27. Lebensjahres noch nicht vollendet haben und die ihre 
Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, sind die ijgd 
bemüht, junge Menschen verschiedenen Geschlechts, unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeit und verschiedener Schulabschlüsse bei der Auswahl der Freiwilligen 
zu berücksichtigen. Das FSJ kann auch anstelle des Zivildienstes geleistet werden. 
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5.2.1 Beratung der BewerberInnen  
 
Allgemeine Information 
Schriftliche und telefonische Anfragen werden durch die Geschäftsstellen möglichst 
zeitnah beantwortet. Zum Antwortschreiben gehören: 
• eine Information über das FSJ und das Bewerbungsverfahren 
• eine allgemeine Information über die ijgd und ihre Aktivitäten 
 
Bewerbung 
Die in den Geschäftsstellen eingehenden Bewerbungen werden geprüft hinsichtlich: 
• ihrer Vollständigkeit; 
• der formalen Voraussetzungen der BewerberInnen (z.B. Alter, Berufsschulpflicht) 
 
Informationsgespräche 
Die BewerberInnen, denen von Seiten der ijgd mit Wahrscheinlichkeit eine Einsatzstelle 
angeboten werden kann, werden zu einem Informationsgespräch – einem sogenannten 
‚Infotag‘ -  mit folgenden Inhalten eingeladen: 
• Rahmenbedingungen des FSJ 
• Erwartungen der BewerberInnen an ein FSJ 
• Vorstellung der ijgd als Verein 
• Vorstellung der Einsatzstellen, mit denen die ijgd kooperieren 
• weiteres Bewerbungsverfahren 
Zu diesen Informationsveranstaltungen werden gegebenenfalls auch Freiwillige aus dem 
aktuellen Zyklus eingeladen, um von eigenen Erfahrungen zu berichten und Fragen aus 
TeilnehmerInnensicht beantworten zu können. 
 
5.2.2 Auswahl und Vermittlung in die Einsatzstellen 
 
Im Anschluss an das Informationsgespräch nehmen die interessierten BewerberInnen 
eigenständig Kontakt zu möglichen Einsatzstellen auf und vereinbaren einen Besuchs- 
und ggf. Hospitationstermin. BewerberInnen und Einsatzstellen teilen den zuständigen 
ijgd-MitarbeiterInnen anschließend ihre Entscheidung mit. Darüber hinaus ist es auch 
möglich, dass ein/e TeilnehmerIn sich direkt bei einer Einsatzstelle bewirbt und 
Einsatzstelle und TeilnehmerIn gemeinsam an die ijgd als Träger herantreten. 
 
5.2.3 Vorbereitung der Freiwilligen auf ihren Dienst 
 
Die Freiwilligen werden durch die ijgd schriftlich über die formalen Angelegenheiten 
informiert, die sie vor Beginn des FSJ zu erledigen haben, z.B. ärztliche Untersuchung 
vor Beginn des FSJ, Abgabe der Lohnsteuerkarte, Anmeldung zur Krankenkasse. 
 
 
5.3 Sonstige Aufgaben als Träger 
 
Die ijgd  
• stellen den TeilnehmerInnen Ausweise und Bescheinigungen über ihr FSJ aus 
• sichern ab, dass die TeilnehmerInnen nach der Beendigung ihres FSJ ein qualifiziertes 
Zeugnis für ihre Tätigkeit bekommen  
• prüfen die An- und Abmeldung der Teilnehmenden zur Sozialversicherung 
• übernehmen für einige Einsatzstellen die Personalsachbearbeitung der Freiwilligen 
• erstellen Verwendungsnachweise für die Zuwendungsgeber 
• organisieren Öffentlichkeitsarbeit für das Freiwillige Soziale Jahr 
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6 Qualifizierung und Weitergehendes Engagement  
 
Die nebenamtlichen TeamerInnen haben in der Regel selbst ein bis zwei Jahre zuvor ein 
FSJ absolviert. Durch ihre Beteiligung an dem Team ist ein enger Bezug zwischen 
Seminarleitung und Gruppe gegeben.  
 
 
6.1 Qualifizierung nebenamtlicher TeamerInnen 
 
Die nebenamtlichen TeamerInnen, meist ehemalige FSJ-TeilnehmerInnen, werden von 
den ijgd professionell auf die Seminarleitung vorbereitet. Einmal jährlich finden zwei bis 
drei Ausbildungsseminare statt, in denen unter anderem Grundkenntnisse der Arbeit mit 
Gruppen vermittelt werden. Die nebenamtlichen TeamerInnen sollten nach Möglichkeit 
vor Beginn ihrer Seminarleitungstätigkeit an diesem Ausbildungsseminar teilgenommen 
haben. Ferner ist ein zeitlicher Abstand von 1-2 Jahren zum eigenen FSJ erwünscht.  
 
Die nebenamtlichen TeamerInnen verpflichten sich für einen Zyklus, eine bestimmte FSJ-
Gruppe mit zu leiten und erhalten hierfür eine Aufwandsentschädigung.  
Während dieses Zeitraumes treffen sich die nebenamtlichen und die hauptamtlichen 
TeamerInnen regelmäßig zur Vor- und Nachbereitung der Seminare. 
 
 
6.2 Möglichkeiten des weitergehenden Engagements bei ijgd  
 
Da die ijgd, wie eingangs erwähnt, viele unterschiedliche Arbeitsbereiche haben, bieten 
sie sowohl den FSJ-TeilnehmerInnen als auch den TeamerInnen vielfältige Angebote zur 
persönlichen Qualifizierung und zum weiteren nebenamtlichen Engagement. 
 
Sowohl für die Teilnehmenden, als auch für die nebenamtlichen TeamerInnen bieten die 
ijgd Betätigungsfelder an, die über das Freiwillige Soziale Jahr hinausgehen. 
So ist die Teilnahme an den verschiedensten Projekten und Fortbildungsseminaren, die 
Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, aber auch weitergehendes nebenamtliches 
Engagement als TeamerIn verschiedener Maßnahmen, als SeminarleiterIn oder durch 
Übernahme von Vereinsfunktionen möglich. 
 
 
6.3 Ehrenamtliches Langzeit Forum (ELF) 
 
Der durch das Ehrenamtliche LangzeitForum (ELF) angesprochene TeilnehmerInnenkreis 
setzt sich aus zukünftigen nebenamtlichen TeamerInnen (Schwerpunkt: 
Ausbildungsseminar), ehemaligen und aktiven nebenamtlichen TeamerInnen 
(Schwerpunkt: Fortbildung) und jetzigen TeilnehmerInnen der Langzeitfreiwilligendienste 
der Bereiche FSJ, FÖJ, FSJ in der Politik und FJD (Schwerpunkt: Wahlseminar) 
zusammen. 
Diese Untergruppen verfolgen während der Zeit des durchschnittlich einwöchigen 
Seminars sowohl die jeweilig spezifischen Bildungsinhalte als auch gruppenübergreifende 
Angebote, in denen unter anderem auch vereinsinterne Zusammenhänge verdeutlicht 
werden. 
 
Das Ehrenamtliche LangzeitForum (ELF) bietet Interessierten aus dem Bereich der 
Langzeitfreiwilligendienste bei den ijgd ein zusätzliches Feld des Engagements, wodurch 
bereits bestehende Partizipationsmöglichkeiten von Freiwilligen und Ehemaligen 
ausgeweitet werden. 
Weiterhin bieten sich durch die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen zusätzliche 
Austauschmöglichkeiten zwischen erfahrenen und sich noch orientierenden Engagierten. 
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7 Überprüfung des Konzeptes und Weiterentwicklung der Praxis 
 
Das pädagogische Handeln und das diesem zu Grunde liegende Rahmenkonzept werden 
in vielerlei Hinsicht ständig überprüft und nach Bedarf weiterentwickelt und verändert. 
 
 
7.1 Selbstevaluation 
 
Die ijgd haben jeweils für die Bereiche einheitliche Mindeststandards erarbeitet. 
Der Evaluationsprozess ist nicht mit der Erarbeitung der Mindeststandards 
abgeschlossen: Die pädagogischen MitarbeiterInnen sehen sich weiterhin verpflichtet, 
diese Mindeststandards innerhalb vereinsinterner Gremien weiterzuentwickeln. 
 
 
7.2 Rückmeldungen der Freiwilligen 
 
Jedes einzelne Seminar wird gemeinsam ausgewertet, die Rückmeldung der Freiwilligen 
fließt in die nächste Seminarplanung ein. 
 
Auf dem Abschlussseminar erfolgt ein Rückblick auf das Freiwillige Soziale Jahr. Die 
Anregungen der Freiwilligen werden erfragt und wenn möglich in der künftigen Arbeit 
berücksichtigt. 
 
 
7.3 Rückmeldung der Einsatzstellen 
 
Durch Einsatzstellenbesuche, Telefonate und Schriftverkehr besteht kontinuierlicher 
Kontakt zu den Einsatzstellen, der auch Hinweise für die Fortführung der Arbeit gibt. 
 
 
7.4 Statistik 
 
Statistisch erfasst und fortlaufend festgehalten werden u. a. 
• die Anzahl der Interessierten und BewerberInnen 
• die Anzahl der BewerberInnen, denen eine Absage erteilt werden musste 
• die Anzahl der Freiwilligen und deren Beschäftigungsmonate 
• die Anzahl der AbbrecherInnen, die weniger als 6 Monate Dienst leisten 
• die Altersgruppen (unter und über 18 Jahre) 
• die Bildungs- bzw. Schulabschlüsse  
• die Berufswünsche der Freiwilligen nach Berufsgruppen  
• die Gründe, sich für ein FSJ zu entscheiden 
• die Anzahl und Tätigkeitsbereiche der Einsatzstellen 
• die Anzahl der Freiwilligen mit Migrationshintergrund 
• die Anzahl der Freiwilligen, deren Eltern Harz IV bekommen und ob sie in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben 
 
 
7.5 Erfahrungsaustausch und Fortbildung der hauptamtlichen FSJ-  

ReferentInnen 
 
Die hauptamtlichen FSJ-ReferentInnen treffen sich zweimal pro Jahr im Rahmen der ijgd 
und ein- bis zweimal pro Jahr auf Einladung des PARITÄTISCHEN. Inhalte dieser Treffen 
sind u.a. der Austausch von Erfahrungen, die Diskussion pädagogischer Fragestellungen 
und/oder strittiger Themen, Einheiten zur fachspezifischen Fortbildung, die Diskussion 
bzw. Entwicklung neuer Vorhaben, vereinsrelevante politische Diskussionspunkte sowie 
die Überprüfung und Weiterentwicklung des Konzepts. 
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8 Anhang 
 
 
8.1 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 

(Jugendfreiwilligendienstegesetz - JFDG)  
vom 16.Mai 2008 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil I Nr.19) 
 

§ 1 Fördervoraussetzungen 
(1) Jugendfreiwilligendienste fördern die Bildungsfähigkeit der Jugendlichen und gehören 
zu den besonderen Formen des bürgerschaftlichen Engagements. Ein 
Jugendfreiwilligendienst wird gefördert, wenn die in den §§ 2 bis 8 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind und der Dienst von einem nach § 10 zugelassenen Träger 
durchgeführt wird. Die Förderung dient dazu, die Härten und Nachteile zu beseitigen, die 
mit der Ableistung des Jugendfreiwilligendienstes im Sinne dieses Gesetzes verbunden 
sind. 
 
(2) Jugendfreiwilligendienste im Sinne des Gesetzes sind das freiwillige soziale Jahr 
(FSJ) und das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ). 
 

§ 2 Freiwillige 
(1) Freiwillige im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die  
1. einen freiwilligen Dienst ohne Erwerbsabsicht, außerhalb einer Berufsausbildung und 
vergleichbar einer Vollzeitbeschäftigung leisten, 
2. sich auf Grund einer Vereinbarung nach § 11 zur Leistung dieses Dienstes für eine Zeit 
von mindestens sechs Monaten und höchstens 24 Monaten verpflichtet haben, 
3. für den Dienst nur unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie 
ein angemessenes Taschengeld oder anstelle von Unterkunft, Verpflegung und 
Arbeitskleidung entsprechende Geldersatzleistungen erhalten dürfen, wobei ein 
Taschengeld dann angemessen ist, wenn es 6 Prozent der in der allgemeinen 
Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungsgrenze (§ 159 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch) nicht übersteigt, und 
4. die Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
(2) Als Freiwillige gelten auch Personen, die durch einen nach § 10 zugelassenen Träger 
des Jugendfreiwilligendienstes darauf vorbereitet werden, einen Jugendfreiwilligendienst 
im Ausland zu leisten (Vorbereitungsdienst), für den Vorbereitungsdienst nur Leistungen 
erhalten, die dieses Gesetz vorsieht, und neben dem Vorbereitungsdienst keine Tätigkeit 
gegen Entgelt ausüben sowie die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 erfüllen. 
 

§ 3 Freiwilliges soziales Jahr 
(1) Das freiwillige soziale Jahr wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit, 
die an Lernzielen orientiert ist, in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet, 
insbesondere in Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, in Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für außerschulische Jugendbildung und 
Einrichtungen für Jugendarbeit, in Einrichtungen der Gesundheitspflege, in Einrichtungen 
der Kultur und Denkmalpflege oder in Einrichtungen des Sports. 
 
(2) Das freiwillige soziale Jahr wird pädagogisch begleitet. Die pädagogische Begleitung 
wird von einer zentralen Stelle eines nach § 10 zugelassenen Trägers des 
Jugendfreiwilligendienstes sichergestellt mit dem Ziel, soziale, kulturelle und 
interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Verantwortungsbewusstsein für das 
Gemeinwohl zu stärken. 
 

§ 4 Freiwilliges ökologisches Jahr 
(1) Das freiwillige ökologische Jahr wird ganztägig als überwiegend praktische 
Hilfstätigkeit, die an Lernzielen orientiert ist, in geeigneten Stellen und Einrichtungen 
geleistet, die im Bereich des Natur- und Umweltschutzes einschließlich der Bildung zur 
Nachhaltigkeit tätig sind. 
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(2) Das freiwillige ökologische Jahr wird pädagogisch begleitet. Die pädagogische 
Begleitung wird von einer zentralen Stelle eines nach § 10 zugelassenen Trägers des 
Jugendfreiwilligendienstes sichergestellt mit dem Ziel, soziale, kulturelle und 
interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das Verantwortungsbewusstsein für das 
Gemeinwohl zu stärken. Im freiwilligen ökologischen Jahr sollen insbesondere der 
nachhaltige Umgang mit Natur und Umwelt gestärkt und Umweltbewusstsein entwickelt 
werden, um ein kompetentes Handeln für Natur und Umwelt zu fördern. 
 

§ 5 Jugendfreiwilligendienste im Inland 
(1) Das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige ökologische Jahr im Inland werden in 
der Regel für eine Dauer von zwölf zusammenhängenden Monaten geleistet. Die 
Mindestdauer bei demselben nach § 10 anerkannten Träger beträgt sechs Monate, der 
Dienst kann bis zu der Gesamtdauer von insgesamt 18 Monaten verlängert werden. Der 
Träger kann den Jugendfreiwilligendienst im Rahmen des pädagogischen 
Gesamtkonzepts auch unterbrochen zur Ableistung in Abschnitten anbieten, wenn ein 
Abschnitt mindestens drei Monate dauert. 
 
(2) Die pädagogische Begleitung umfasst die an Lernzielen orientierte fachliche Anleitung 
der Freiwilligen durch die Einsatzstelle, die individuelle Betreuung durch pädagogische 
Kräfte des Trägers und durch die Einsatzstelle sowie die Seminararbeit. Es werden ein 
Einführungs-, ein Zwischen- und ein Abschlussseminar durchgeführt, deren Mindestdauer 
je fünf Tage beträgt. Die Gesamtdauer der Seminare beträgt bezogen auf eine 
zwölfmonatige Teilnahme am Jugendfreiwilligendienst mindestens 25 Tage. Wird ein 
Dienst über den Zeitraum von zwölf Monaten hinaus vereinbart oder verlängert, erhöht 
sich die Zahl der Seminartage um mindestens einen Tag je Monat der Verlängerung. Die 
Seminarzeit gilt als Dienstzeit. Die Teilnahme ist Pflicht. Die Freiwilligen wirken an der 
inhaltlichen Gestaltung und der Durchführung der Seminare mit. 
 
(3) Bis zu einer Höchstdauer von insgesamt 18 Monaten können ein freiwilliges soziales 
Jahr und ein freiwilliges ökologisches Jahr mit einer Mindestdienstdauer von sechs 
Monaten nacheinander geleistet werden. In diesem Fall richtet sich die Zahl der 
Seminartage für jeden einzelnen Dienst nach Absatz 2. 
 
(4) Zur Durchführung des Jugendfreiwilligendienstes nach diesem Gesetz schließen 
zugelassene Träger und Einsatzstellen eine vertragliche Vereinbarung. Die Vereinbarung 
legt fest, in welcher Weise Träger und Einsatzstellen die Ziele des Dienstes, 
insbesondere soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung sowie die Förderung der 
Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Freiwilligen gemeinsam verfolgen. 
 

§ 6 Jugendfreiwilligendienst im Ausland 
(1) Ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne dieses 
Gesetzes kann auch im Ausland geleistet werden. 
 
(2) Der Jugendfreiwilligendienst im Ausland wird ganztägig als Dienst gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und ausschließlich ununterbrochen geleistet. § 5 gilt entsprechend, soweit keine 
abweichenden Regelungen für den Jugendfreiwilligendienst im Ausland vorgesehen sind. 
Zum freiwilligen sozialen Jahr im Ausland gehört insbesondere auch der Dienst für 
Frieden und Versöhnung. Der Jugendfreiwilligendienst im Ausland wird nach Maßgabe 
der Nummern 1 bis 3 pädagogisch begleitet:  
1. Die pädagogische Begleitung wird von einem nach § 10 zugelassenen Träger 
sichergestellt, 
2. zur Vorbereitung auf den Jugendfreiwilligendienst und während des Dienstes im 
Ausland erfolgt die pädagogische Begleitung in Form von Bildungsmaßnahmen 
(Seminaren oder pädagogischen Veranstaltungen), durch fachliche Anleitung durch die 
Einsatzstelle und die individuelle Betreuung durch pädagogische Kräfte der Einsatzstelle 
oder des Trägers; die Freiwilligen wirken an der inhaltlichen Gestaltung und Durchführung 
der Bildungsmaßnahmen mit, 
3. die Gesamtdauer der Bildungsmaßnahmen beträgt, bezogen auf eine zwölfmonatige 
Teilnahme am Jugendfreiwilligendienst im Ausland, mindestens fünf Wochen. 
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Die pädagogische Begleitung soll in der Weise erfolgen, dass jeweils in der 
Bundesrepublik Deutschland vorbereitende Veranstaltungen von mindestens 
vierwöchiger Dauer und nachbereitende Veranstaltungen von mindestens einwöchiger 
Dauer stattfinden. Falls der Träger ein Zwischenseminar im Ausland sicherstellen kann, 
das regelmäßig bis zu zwei Wochen dauern kann, verkürzen sich die vorbereitenden 
Veranstaltungen entsprechend. Die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen gilt als 
Dienstzeit. Die Teilnahme ist Pflicht. 
 
(3) Der Dienst muss nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 mit dem Träger vereinbart und 
gestaltet werden. § 11 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die Höchstdauer der Entsendung 
ist auf insgesamt zwölf Monate beschränkt. 
 

§ 7 Kombinierter Jugendfreiwilligendienst 
Ein kombinierter Jugendfreiwilligendienst im In- und Ausland kann vom Träger für eine 
Höchstdauer von bis zu 18 zusammenhängenden Monaten mit Einsatzabschnitten im 
Inland von mindestens dreimonatiger Dauer und Einsatzabschnitten im Ausland von 
mindestens drei- und höchstens zwölfmonatiger Dauer angeboten werden. Der Dienst ist 
für den Gesamtzeitraum nach § 11 Abs. 1 mit dem Träger zu vereinbaren und zu 
gestalten. § 11 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die pädagogische Begleitung soll nach 
Maßgabe des § 6 erfolgen; Zwischenseminare können auch im Inland stattfinden. § 5 
Abs. 2 gilt für kürzer oder länger als zwölf Monate dauernde Dienste entsprechend. 
 

§ 8 Zeitliche Ausnahmen 
Der Jugendfreiwilligendienst nach den §§ 5 und 7 kann ausnahmsweise bis zu einer 
Dauer von 24 Monaten geleistet werden, wenn dies im Rahmen eines besonderen 
pädagogischen Konzepts begründet ist. Für den Auslandsdienst nach § 6 gilt dies nach 
Maßgabe des § 14. 
 

§ 9 Förderung 
Die Förderung des freiwilligen sozialen Jahres und des freiwilligen ökologischen Jahres 
richtet sich nach folgenden Rechtsnormen:  
 
1. § 3 der Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst 
(Sonderurlaub), 
2. § 2 Abs. 1 Nr. 8 des Arbeitsgerichtsgesetzes (Zuständigkeit von Gerichten), 
3. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und d des Einkommensteuergesetzes 
(Berücksichtigung von Kindern), 
4. § 265 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Gesetzes über den Lastenausgleich (Lastenausgleich), 
5. § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, § 130 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 344 Abs. 2 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch (Arbeitsförderung), 
6. § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
(Gesamtsozialversicherungsbeitrag), 
7. § 67 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und c, § 82 Abs. 2 Satz 2 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch (Gesetzliche Unfallversicherung), 
8. § 33b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe d, § 45 Abs. 3 Satz 1 Buchstabe c des 
Bundesversorgungsgesetzes (Kinderzuschlag und Waisenrente bei 
Kriegsopferversorgung), 
9. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und d des Bundeskindergeldgesetzes 
(Kindergeld), 
10. § 10 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Beschäftigungsort), 
11. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 10 Abs. 2 Nr. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(Krankenversicherung), 
12. § 5 Abs. 2 Satz 3, § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und c des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch (Rentenversicherung), 
13. § 25 Abs. 2 Nr. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Pflegeversicherung), 
14. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe h der Verordnung über den Ausgleich 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr (Ermäßigungen im 
Straßenpersonenverkehr), 
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15. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe h der Verordnung über den Ausgleich 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Eisenbahnverkehr (Ermäßigungen im 
Eisenbahnverkehr), 
16. § 14c des Gesetzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer). 
 

§ 10 Träger 
(1) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Inland im Sinne dieses Gesetzes sind 
zugelassen:  
1. die Verbände, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
zusammengeschlossen sind, und ihre Untergliederungen, 
2. Religionsgemeinschaften mit dem Status einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft und 
3. die Gebietskörperschaften sowie nach näherer Bestimmung der Länder sonstige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
 
(2) Als weitere Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Inland und als Träger des 
freiwilligen ökologischen Jahres im Inland im Sinne dieses Gesetzes kann die zuständige 
Landesbehörde solche Einrichtungen zulassen, die für eine den Bestimmungen der §§ 2, 
3 oder 4 und 5 entsprechende Durchführung Gewähr bieten. 
 
(3) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im Ausland oder als Träger des freiwilligen 
ökologischen Jahres im Ausland im Sinne dieses Gesetzes werden juristische Personen 
zugelassen, die  
1. Maßnahmen im Sinne der §§ 6 oder 7 durchführen und Freiwillige für einen Dienst im 
Ausland vorbereiten, entsenden und betreuen, 
2. Gewähr dafür bieten, dass sie auf Grund ihrer nachgewiesenen Auslandserfahrungen 
ihre Aufgabe auf Dauer erfüllen und den ihnen nach dem Gesetz obliegenden 
Verpflichtungen nachkommen, 
3. ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 
der Abgabenordnung dienen und 
4. ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
 
Über die Zulassung eines Trägers des freiwilligen sozialen Jahres im Ausland und über 
die Zulassung eines Trägers des freiwilligen ökologischen Jahres im Ausland entscheidet 
die zuständige Landesbehörde. 
 
(4) Die zuständige Landesbehörde hat die Zulassung von Trägern im Sinne dieses 
Gesetzes zu widerrufen, wenn eine der in Absatz 2 oder 3 genannten Voraussetzungen 
nicht mehr vorliegt. Die Zulassung kann auch aus anderen wichtigen Gründen widerrufen 
werden, insbesondere, wenn eine Auflage nicht erfüllt worden ist. Durch den Widerruf 
oder die Rücknahme der Zulassung werden die Rechte der Freiwilligen nach diesem 
Gesetz nicht berührt. 
 
(5) Bestehende Zulassungen von Trägern nach dem Gesetz zur Förderung eines 
freiwilligen sozialen Jahres oder nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen 
ökologischen Jahres bleiben unberührt. 
 

§ 11 Vereinbarung, Bescheinigung, Zeugnis 
(1) Der zugelassene Träger des Jugendfreiwilligendienstes und die oder der Freiwillige 
schließen vor Beginn des Jugendfreiwilligendienstes eine schriftliche Vereinbarung ab. 
Sie muss enthalten:  
1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum und Anschrift der oder des Freiwilligen, 
2. die Bezeichnung des Trägers des Jugendfreiwilligendienstes und der Einsatzstelle, 
3. die Angabe des Zeitraumes, für den die oder der Freiwillige sich zum 
Jugendfreiwilligendienst verpflichtet hat, sowie Regelungen für den Fall der vorzeitigen 
Beendigung des Dienstes, 
4. die Erklärung, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes während der Durchführung 
des Jugendfreiwilligendienstes einzuhalten sind, 
5. die Angabe des Zulassungsbescheides des Trägers oder der gesetzlichen Zulassung, 
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6. Angaben zur Art und Höhe der Geld- und Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung, 
Arbeitskleidung und Taschengeld, 
7. die Angabe der Anzahl der Urlaubstage und 
8. die Ziele des Dienstes und die wesentlichen der Zielerreichung dienenden 
Maßnahmen. 
 
(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 kann auch als gemeinsame Vereinbarung zwischen 
dem zugelassenen Träger, der Einsatzstelle und der oder dem Freiwilligen geschlossen 
werden, in der die Einsatzstelle die Geld- und Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung, 
Arbeitskleidung und Taschengeld auf eigene Rechnung übernimmt. Der Träger haftet für 
die Erfüllung dieser Pflichten gegenüber der oder dem Freiwilligen und Dritten wie ein 
selbstschuldnerischer Bürge. 
 
(3) Der Träger stellt der Freiwilligen oder dem Freiwilligen nach Abschluss des Dienstes 
eine Bescheinigung aus. Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 gilt entsprechend; außerdem muss 
die Bescheinigung den Zeitraum des Dienstes enthalten. 
 
(4) Bei Beendigung des Jugendfreiwilligendienstes kann die Freiwillige oder der 
Freiwillige von dem Träger ein schriftliches Zeugnis über die Art und Dauer des 
Jugendfreiwilligendienstes fordern. Die Einsatzstelle soll bei der Zeugniserstellung 
angemessen beteiligt werden; im Falle des § 11 Abs. 2 ist das Zeugnis im Einvernehmen 
mit der Einsatzstelle zu erstellen. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistungen und 
die Führung während der Dienstzeit zu erstrecken. Dabei sind in das Zeugnis 
berufsqualifizierende Merkmale des Jugendfreiwilligendienstes aufzunehmen. 
 

§ 12 Datenschutz 
Der Träger des Jugendfreiwilligendienstes darf personenbezogene Daten nach § 11 Abs. 
1 Satz 2 erheben und verarbeiten, soweit dies für die Förderung nach § 9 in Verbindung 
mit den dort genannten Vorschriften erforderlich ist. Die Daten sind nach Abwicklung des 
Jugendfreiwilligendienstes zu löschen. 
 
§ 13 Anwendung arbeitsrechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen 

Für eine Tätigkeit im Rahmen eines Jugendfreiwilligendienstes im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Arbeitsschutzbestimmungen und das Bundesurlaubsgesetz entsprechend 
anzuwenden. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften Freiwillige nur wie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 

§ 14 Entfallen der Höchstdauer für Auslandsentsendungen 
Die in § 6 Abs. 3 Satz 3 und § 7 Satz 1 vorgesehene Höchstdauer von zwölf Monaten für 
Auslandsentsendungen entfällt für Entsendungen, die ab dem 1. Januar 2009 
durchgeführt werden, es sei denn, die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt erst ab einem 
späteren Datum. Dann ist der erste Tag der Geltung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
maßgeblich. Für die Höchstdauer des Dienstes, für die Anzahl zusätzlicher Seminartage 
und die Verlängerungsmöglichkeit auf 24 Monate gelten ab dann die Regelungen für den 
Inlandsdienst entsprechend. 
 

§ 15 Übergangsregelung 
(1) Auf freiwillige Dienste nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres und nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vereinbart oder begonnen worden sind, sind die 
Vorschriften jener Gesetze weiter anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn die Beteiligten die 
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes vereinbaren. Ein bereits nach dem Gesetz 
zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder nach dem Gesetz zur Förderung 
eines freiwilligen ökologischen Jahres geleisteter Freiwilligendienst ist auf die 
Höchstdauer von 24 Monaten anzurechnen. 
 
(2) Soweit Gesetze oder Verordnungen des Bundes auf den Jugendfreiwilligendienst im 
Sinne dieses Gesetzes verweisen, gilt dies auch als Verweisung auf einen Dienst, für den 
nach Absatz 1 Satz 1 die Vorschriften des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen 
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sozialen Jahres oder des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres 
ökologischen Jahres weiter anzuwenden sind. 
 
 
8.2 Auszug aus dem Gesetz über den Zivildienst der 

Kriegsdienstverweigerer (Zivildienstgesetz - ZDG) 
zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 78 G vom 5.2.2009 
 

§ 14c 
Freiwilliges Jahr 

(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden nicht zum Zivildienst herangezogen, 
wenn sie sich nach ihrer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu einem freiwilligen 
Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz schriftlich verpflichtet haben. Der Dienst 
ist spätestens ein Jahr nach der Verpflichtung sowie vor Vollendung des 23. 
Lebensjahres anzutreten und hat eine ganztägige, auslastende Hilfstätigkeit über 
mindestens zwölf zusammenhängende Monate einschließlich einer pädagogischen 
Begleitung mit einer Dauer von 25 Tagen sowie 26 Tagen Urlaub (Vollzeittätigkeit) zu 
umfassen. Die Verpflichtung ist gegenüber einem Träger zu übernehmen, der nach dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz zugelassen ist. 
 
(2) Die Träger nach Absatz 1 Satz 3 sind verpflichtet, dem Bundesamt das Vorliegen 
sowie den Wegfall der Voraussetzungen für die Nichtheranziehung von anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern zum Zivildienst anzuzeigen. 
 
(3) Weisen anerkannte Kriegsdienstverweigerer bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 
nach, dass sie Dienst gemäß Absatz 1 geleistet haben, so erlischt ihre Pflicht, Zivildienst 
zu leisten; das gilt nicht für den Zivildienst im Verteidigungsfall. Wird der Dienst vorzeitig 
beendet, so ist die im Dienst zurückgelegte Zeit, soweit sie zwei Monate übersteigt, auf 
den Zivildienst anzurechnen. 
 
(4) Die Träger nach Absatz 1 Satz 3 erhalten für höchstens zwölf Monate auf Antrag vom 
Bundesamt für den Zivildienst vierteljährlich nachträglich einen Zuschuss zu den Kosten, 
die ihnen auf Grund der pädagogischen Begleitung, eines angemessenen Taschengelds 
und der Sozialversicherungsbeiträge für die anerkannten Kriegsdienstverweigerer 
entstehen. Der Träger hat keinen Anspruch auf Kostenerstattung, soweit er seine 
Verpflichtungen gegenüber den anerkannten Kriegsdienstverweigerern oder seine 
sonstigen Verpflichtungen als anerkannter Träger nicht einhält. Liegen die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vor, entfallen sie später oder wird der Dienst des 
anerkannten Kriegsdienstverweigerers vorzeitig beendet, sind überzahlte Beträge von 
den Trägern zurückzuerstatten. 
 
(5) Das Nähere insbesondere zu den Voraussetzungen einer Vollzeittätigkeit gemäß 
Absatz 1, den Anzeigen gemäß Absatz 2, zum Nachweis nach Absatz 3 Satz 1, zur Höhe 
und zur Verwendung des Zuschusses nach Absatz 4 sowie zur Schaffung neuer Plätze 
für anerkannte Kriegsdienstverweigerer als Voraussetzung für den Zuschuss kann das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch Rechtsverordnung 
regeln, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die Rechtsverordnung kann 
die Verpflichtung der Träger zu Angaben über die Rentenversicherung, die Tätigkeit und 
den Einsatzort der Dienstleistenden vorsehen.  
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Kasernenstraße 48 
53111 Bonn 
Tel. 0228/ 22800-22 
Fax 0228/ 22800-29 
Email: fsj.nrw@ijgd.de 
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Berlin 
 
 
ijgd - Berlin 
Glogauer Str. 21 
10999 Berlin 
Tel. 030/ 6120313-10 
Fax 030/ 6120313-38 
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Für die Bundesländer  
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Hamburg 
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ijgd - Hildesheim 
Katharinenstraße 13 
31135 Hildesheim 
Tel. 05121/ 20661-30 
Fax 05121/ 20661-45 
Email: 
Hamburg: fsj.hh@ijgd.de 
Niedersachsen: fsj.nds@ijgd.de 
Schleswig-Holstein: fsj.sh@ijgd.de 
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Tel. 03941/5652-0 
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14482 Potsdam 
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